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Unser Zeichen Rechtsanwälte Sekretariat Kontakt Kiel 
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 Dr. Nicolas Harding   +49 431 97918-30 

    franziska.juers@bmz-recht.de 

 
An:  

kontakt@gkv-spitzenverband.de    

 

 

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir an, dass uns die Freie Apothekerschaft e.V. mit der Wahr-

nehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Das Vorliegen einer auf 

uns lautenden Vollmacht wird anwaltlich versichert. 

Namens und in Vollmacht der Freien Apothekerschaft e.V. beantragen wir hier-

mit auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG, uns die folgenden Informati-

onen zur Verfügung zu stellen: 

1. Hat die gemäß § 129 Abs. 8 SGB V von GKV-Spitzenverband und DAV 

zu bildende Schiedsstelle bezüglich eines möglichen Ausschlusses der 

Hollandversender vom Rahmenvertrag i.S.d. § 129 SGB V entschieden? 

Falls ja: Was war das Ergebnis und wie wurde dieses begründet?  

 

Abschrift 
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2. Hat die gemäß § 129 Abs. 8 SGB V von GKV-Spitzenverband und DAV zu bildende 

Schiedsstelle in der Vergangenheit im Zusammenhang mit rechtswidrigen Rx-Boni 

durch Versandapotheken mit Sitz in den Niederlanden bereits Maßnahmen ergriffen 

oder Sanktionen verhängt? 

Falls ja: Um welche Maßnahmen/Sanktionen handelt es sich? Bitte übersenden Sie 

uns alle mit den Maßnahmen/Sanktionen zusammenhängenden Informationen. 

Falls nein: Bitte teilen Sie uns mit, weshalb die gesetzlich vorgesehene Schieds-

stelle jeweils davon abgesehen hat, Maßnahmen zu ergreifen oder Sanktionen zu 

erlassen. 

3. Weshalb unternimmt der GKV-Spitzenverband nichts gegen die (z.T. in regelmäßigen 

Abständen steigenden) Rabatte von Versandapotheken mit Sitz in den Niederlanden?  

4. Weshalb dürfen Versandapotheken mit Sitz in den Niederlanden Arzneimittel nach 

Deutschland versenden, obwohl diese Artikel im Sortiment haben, die laut Apothe-

kenbetriebsordnung verboten sind (Pferdesättel, Hundebetten, Sexspielzeug usw.)? 

5. Bitte übersenden Sie uns alle Ihnen vorliegenden Dokumente (Vermerke, Korrespon-

denz, Rechtsgutachten, etc.) zu der Rabattvergabepraxis von Versandapotheken mit 

Sitz in den Niederlanden. Bitte übersenden Sie uns auch die Ihnen vorliegenden Un-

terlagen, aus denen sich ergibt, wie der GKV-Spitzenverband zu dieser Rabattpraxis 

steht. 

Falls nicht vorhanden: Beabsichtigt der GKV-Spitzenverband auf die Rabattpraxis 

der Versandapotheken mit Sitz in den Niederlanden – insbesondere mit Blick auf 

den Umstand, dass sich die Versandapotheken nicht an gerichtliche Entscheidun-

gen (z.B. OLG Frankfurt, Urteil vom 15.05.2025 – 6 U 347/2) halten – reagieren?  

Falls ja: Wie soll die Reaktion aussehen?  
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6. Werden die Versicherungsnehmer über die geltende Rechtslage und die damit ein-

hergehende Benachteiligung (sog. Inländerdiskriminierung) zulasten der Vor-Ort-

Apotheken informiert? 

Falls nein: Plant der GKV-Spitzenverband, dies zu ändern und die Versicherungs-

nehmer aktiv über die sich verschlechternde Situation der Vor-Ort-Apotheken zu 

informieren?  

Falls nein: Bitte übersenden Sie uns alle Ihnen vorliegenden Unterlagen und Do-

kumente, aus denen sich ergibt, dass sich der GKV-Spitzenverband für de Vor-

Ort-Apotheken einsetzt.  

 

Der Antrag stützt sich auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG), insbesondere 

auf § 1 Abs. 1 IFG. Danach hat jede Person einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Infor-

mationen bei informationspflichtigen Stellen des Bundes, unabhängig von einer besonderen 

Betroffenheit oder einem rechtlichen Interesse. 

Beim GKV-Spitzenverband handelt es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die 

– infolge ihrer ausdrücklichen Normierung in § 217a SGB V – zuvörderst öffentlich-rechtliche 

Aufgaben wahrnimmt. Diese sind wiederum in der Regelung des § 217 f SGB V aufgeführt. 

Insofern handelt es sich beim GKV-Spitzenverband um eine informationspflichtige Stelle 

i.S.d. § 1 Abs. 1 IFG.  

Wir bitten Sie daher, uns die begehrten Informationen auf elektronischem Wege zur Verfü-

gung zu stellen und weisen vorsorglich darauf hin, dass Sie gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 IFG an 

die beantragte Art der Informationsgewährung gebunden sind. Ferner verweisen wir darauf, 

dass die begehrten Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats zur 

Verfügung zu stellen sind. 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Nicolas Harding     Dr. Fiete Kalscheuer  

gez. Dr. Harding gez. Dr. Kalscheuer 


